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SCHREIBEN [ VON STABFUEHRER UND RAT DER STADT ZUG AN LANDAMMANN
UND LANDRAT VON URI]

Ihr Schreiben vom 4 . ds . sei ihnen am 16 . ds . ”Postenwiss ,r  zuge-
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stellt worden . Dieses betreffe bekanntlich ihren "Landt Amman[Jo¬

hann Peter von ] Rollen unnd Comissari Troger"  und handle von "ettwas Zügen

[Ausübung des Zugrechts auf Schloss St . Andreas und den dazugehörigen Löbern-

hof zu Cham] so die unseren Burger [Paul Bengg und Kaspar Brandenberg ] gethan,

So hettendt wier uns kheins wegs nitt versechen , das abermalen schriffttlich

unnd besonders so wyttleüffiger unnöttiger wortten disere sach uns soltte

widerumb furbrachtt werden , Jnn ansechung wier uff das Erste uwer schriben

unnd auch hernach uff die fründtliche Mundtliche furtrag , so . . . Landt Amman

[Emanuel ] Bessler Jnnnamen Landt Amman Rollen vor uns mitt synne bystenderen

[vermutlich Johann Walter Imhof und Gilg Frischherz ] gethan , uns . . . Erkhlertt

das . . . wier der Rath einichs wegs befüogtt"  seien , die althergebrachten,

das Zugrecht regelnden Artikel eigenmächtig abzuändern . Wenn von

Roll wünsche , "Ettwas milterung oder synem begeren nach gunst Zuerlangen ",

so seien sie , [ Stabführer und Rat ] , aber bereit , ihm vor der , in

dieser Angelegenheit allein zuständigen "Burgerschafftt [Gemeindever¬

sammlung ] " Audienz zu verschaffen . Auch - so hätten sie damals

weiter erklärt - lasse man ihnen gerne eine Abschrift des frag¬

lichen , das Zugrecht angehenden Artikels aus ihrem "Stattbuch . . .

[Bürgerbuch ] " anfertigen und zustellen . Doch leider hätten sie,

Landammann und Rat von Uri , bis dato weder von der einen noch

von der andern Möglichkeit Gebrauch gemacht . Im Gegenteil , es

"wirdt uns widerumb eben das Jenig was hievor vermeldett unnd wier darüber

schriffttlich unnd mundtlich gnugsamm geanttwurtett fürgebrachtt , derowegen

wier es nochmalen für denn haupttpuncten der Zugs grechtickeit by deren darumb

uwch Zu ersten geschribner . . . anttwurtt unnd unser desshalben gethaner Erkhle-

rung genzlich verbliben unnd beruwen lassendt , Nämlichen dass unser Statt-

rechtt von Je . . . har unnd auch von unseren fromen Vorderen unnd uns villma-

len Articuliertt geseztt unnd geordnett worden (wye dann wier als ein fryes

Ohrtt der Eydtgnosschafftt für uns auch unsere Statt unnd Zugehörige eigne

herrlickeitten unnd landtschafftten [gemeint die städtischen Vogteien ] Zuthun

befüogtt da Ob Gott wyl vermög Eydtgnossischen Pundten Jer U. L . E. noch Jemand

gesynnett uns von unsem rechtten gerechtikeitten gutten brüchen uffnemmen

unnd gewonheitten , Zetrengen noch Jnnzegriffen , als wier dann gegen üwch unnd

anderen uweren unnd unseren L . E . bym wenigsten Zuthun nitt gedencken unnd Jst

allenthalben Landkhündig das nitt allein Jnn Ohrtten der Eydtgnosschafftt

sonders auch Jnn gmeynen [eidg . ] Vogtyen solche unnd derglichen Ja auch Ewige

Züg der güotteren . . . gebrucht werden , Sovil denn schirm brieff [von 1352 ?]



betrifftt Jst doch hievor unnd nachmalen gnugsamm Erkhlertt das Jm selbigen

unsern fricheitten unnd grechtickeitten ustruckenlich Reserviert unnd vorbe-

haltten unnd darinn kheins wegs des Zugs halber weder Termin noch auch einiche

Jnnstellung oder befrywung meldung beschichtt unnd geseztt ob es schon vor

Rath beschechen were wurde doch solches ohne guttheissen dess hücheren gwaltts

ungulttig syn , Sovill den schirm belangtt hatt ann uns Jemalen ermanglett al¬

len nottwendigen schirm Zugeben solang die üweren solche guötter besessen

was gstaltt aber wier umb unsere Zins unnd gevell sind äbgrichtt unnd bezaltt

auch unssere Zöl unnd anders von Jnen denn Rollen [neben Johann Peter noch

dessen Bruder , der Malteser Johann Ludwig von Roll ] gefertigett unnd die un¬

sern mitt uslichnen geldts sind tractiert worden dessen wurdend unsere Ambtt-

lutt wo vonnotten Züggnus Zugeben wüssen , Unnd werend vermög uwers schribens

noch vill andere Puncten wyttleüffig unnd gnugsamm Zu widerlegen weyl aber

disere unnd derglichen Sachen ohne mittel für unseren Stab gehörig so wellen

wier unnöttige erzellung ersparen uns nochmalen Eydtgnossisch anerbietten das

sover er Landt Amman Roll mitt denn unsern vermog erstgethanen kheüffen auch

umb syn vermeltte Verbesserung , die doch sich Jm werck besonders Jnn demm

schloss [St . Andreas zu ] Cham gantz schlechtt Ja meher undergenglich finden

wurdt , begertt fründtlich Zuverglichen das wier gern unsers bestes darzu ver-

helffen auch woverr einiche fründtliche Unterhandlung nitt erspriesslich als¬

dann gebürende unnd rechttmessige Erkhandtnus darüber Zuthun unnd ergahn Zu¬

lassen , Es häbendt auch die unseren vermög erst gethanen khäuffen die bezalung

schon lengest hinderlegtt Je lenger derohalben die sach unerörtterett uffge-

schoben Jeringer die nutzung syn wirdt , dess wirdt sich der uwer zu verhaltten

wüssen , Sovil dann betrifftt herrn Comissarj Trogern were syn etthalben be-

müohung nitt vill vonnotten gsyn , besonders wyl er Herr Comissarj unnd der

unser herr Landt Amman [Konrad III . ] Zur Loüben mitteinander sich sunsten

fründtlich abzuhandlen oder aber die sach als bishar beruwen zlassen endt-

schlossen so lassen wier es nachmalen darby bewenden , dessen habend wier uwch

U. L . E . Zübegertter fründtlicher anttwurtt berichtten unnd hiemitt pitten wel¬

len alles Jnn gutten uffnemen unnd Zuverstahn dann wier gwüsslich üwch unnd

den üweren Zu allem gutten von hertzen geneigtt , was ohne abbruch nachteil

unnd schmelerung , unsern rechtten unnd gerechtickeitten so kheins wegs by

denn üweren angfangen noch von Jrenttwegen allein nuw uff geseztt sonders von

altten also harkhommen sind , da wier kheinen zwiffel das Jer als die hochver-

stendigett uns harinn fründtlich unnd wol für Enttschuldigett haltten unnd

gedencken das eben das Jenig , was uwch U. L . E . Zustendig unnd Jre uffnemmen



Zuerhaltten betrifftt 3 Jer schuldig unnd verbunden uns auch nitt minders ge-
buren thutt . "

Konzept , von Konrad III . Zurlauben - AH 4 , 73 - 76 - Blatt 73 und 76 v  leer
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